
 
 
 Nach  Erläuterung des Durchführungsvertrages und Beantwortung einiger 

Verständnisfragen durch die Verwaltung fasst der Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss folgenden  
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Bergneustadt stimmt dem Abschluss nachfolgenden 
Durchführungsvertrages gem. § 12 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) mit der Firma 
Korthaus GmbH, Frümbergstraße 8, 51702 Bergneustadt zu.  

 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig, 5 Enthaltungen 
 

-siehe Anlage 2- 
 


